
Teil B: Textliche Festsetzungen

7. Sonstige Planzeichen

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§§ 17 - 20 BauNVO)

8. Sonstige Darstellungen

1.1 Art der baulichen Nutzung

1.2 Maß der baulichen Nutzung

1. Art und Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

- der Zahl der Vollgeschosse II gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO.
  durch Nebenanlagen und Garagen i. S. § 19 Abs. 4 BauNVO ist nicht zulässig.
- der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 gemäß § 19 Abs. 1 BauNVO. Eine Überschreitung der GRZ 0,4 

Das Maß der baulichen Nutzung ist festgesetzt mit:

Die Bauweise ist gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO als offene Bauweise festgesetzt. 

Bebauungsplan Nr. 56 
im OT Klöden der Stadt Jessen (Elster)

Wohnbebauung "An der Ziegelei“ 

- Betriebe und Anlagen nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
- Anlagen für kulturelle Zwecke 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden und Schank- und Speisewirtschaften 

Nicht zulässig sind:

3. Anlagen für kirchliche, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
2. nicht störende Handwerksbetriebe
1. Wohngebäude

Zulässig sind Nutzungen nach § 4 Abs. 2 BauNVO:
Festgesetzt ist ein allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO.

2.1 Bauweise

2.2 Überbaubare Grundstücksfläche

 

§ 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzungen der Baugrenzen nach 

3. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

sind pro Baugrundstück gepflasterte Grundstückszufahrten und PKW-Stellflächen auf einer Fläche von max. 35 m².
sind jegliche Bebauungen, Einfriedungen und Bepflanzungen (außer Rasen) nicht zugelassen. Zugelassen 
Festgesetzt sind private Grünflächen mit Zweckbestimmung "Abstandsgrün". In den Abstandsgrünflächen 

3. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

    Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
4. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 

    und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
6. Bindungen von Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
6. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Pflanzliste (Vorkommensgebiet 2 "Mittel- und ostdeutsches Tief- und Hügelland" (VKG 2)

Plan-Nr. 1
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09/2025

im OT Klöden der Stadt Jessen (Elster)
Wohnbebauung "An der Ziegelei" 

Bebauungsplan Nr. 56

    mit Beschluss der Stadtrates vom ..................................... gebilligt.

    Stadt Jessen (Elster) als Satzung beschlossen. Die Begründung und der Umweltbericht zum Bebauungsplan wurden

    Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) wurde am ................................. vom Stadtrat der 

1. Der Bebauungsplan Nr. 56 Wohnbebauung "An der Ziegelei" im OT Klöden der Stadt Jessen (Elster), bestehend aus 

    der Stadt Jessen (Elster) vom ............................ zu Grunde lag und dem Satzungsbeschluss entspricht.

    jeweils erstellt vom Ingenieurbüro Stadtplanung Diecke aus Bad Liebenwerda, dem Satzungsbeschluss der Stadtrates 

    - dem Umweltbericht vom .........................

    - der Begründung vom ........................

    - den textlichen Festsetzungen vom .........................

    - der Planzeichnung vom ........................

    Stadt Jessen (Elster), bestehend aus:

    Es wird bestätigt, dass der vorliegende Bebauungsplan Nr. 56 Wohnbebauung "An der Ziegelei" im OT Klöden der 

2. AUSFERTIGUNG:

Innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung richtet sich die planerische Zulässigkeit von Vorhaben nach § 30 Abs. 2 BauGB.

2. Zulässigkeit von Vorhaben

Der Geltungsbereich der Satzung betrifft die Gemarkung Klöden, Flur 2, Flurstück 568 gemäß Planzeichnung.

1. Geltungsbereich

in der gültigen Fassung die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 56 Wohnbebauung "An der Ziegelei" im OT Klöden.

Die Stadt Jessen (Elster) erlässt auf Grundlage des § 10 BauGB und § 6 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO LSA) 

Präambel

    sowie Abs. 4 BauGB) hingewiesen worden. Der Bebauungsplan ist am .............................. in Kraft getreten.

    (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 

    In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 

    im Mitteilungsblatt für die Stadt Jessen (Elster) bekannt gemacht worden. 

    von jedermann eingesehen werden können und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ................................... 

    sowie die Stelle bei der der Plan und seine Begründung auf Dauer während der öffentlichen Sprechzeiten (Servicezeiten) 

4. Der Beschluss über den Bebauungsplan Nr. 56 Wohnbebauung "An der Ziegelei" im OT Klöden der Stadt Jessen (Elster), 

©

Aktenzeichen: A18-266-2009-7, Stand 2017 
Geoleistungspaket für kommunale Gebietskörperschaften (Geo-kGk)

 GeoBasis-DE / LVermGeo LSA / www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de
Darstellung auf der Grundlage von Geobasisdaten

       

  10. September 2013, in der derzeit gültigen Fassung
- Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
  des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
- Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 
  geändert worden ist
  (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
  worden ist
  das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 

Satzung

(Siegel)                                                   
Bürgermeister
Michael Jahn
..........................................Jessen (Elster), den .................................

(Siegel)                                                   
Bürgermeister
Michael Jahn
..........................................Jessen (Elster), den .................................

(Schacht oder Mulden) für Niederschlagswasser herzustellen.
Bodenbedeckungen aus Rasen oder sonstigen Bepflanzungen sowie eine dezentrale Versickerungsanlage 
Innerhalb des Wohngebietes sind in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen dauerhafte 
                                    des Wohngebietes
Pflanzgebot 1 (Pg1) - Anlegen einer Grünfläche mit dezentraler Versickerungsanlage innerhalb 

    und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
7. Bindungen von Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 

Die in der Planzeichnung mit Planzeichen gekennzeichneten Alleebäume sind zu erhalten.

VWT

SW

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 16c BauGB)
4. Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden 

Pegelstände von 0,5 m bis 2 m über dem Gelände einstellen.
und eine hochwasserangepasste Medieneinführung sind vorzunehmen. Bei einem HQextem können sich 
Gebäude sind hochwasserangepasst zu errichten sowie eine sichere Lagerung wassergefährdender Stoffe 

    und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
5. Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

ostdeutsches Tief- und Hügelland (VK2)“ entsprechend Pflanzliste.
Strauch-/Baumhecke anzupflanzen. Zu verwenden sind Pflanzenarten des Vorkommensgebietes 2 „Mittel- und 
Innerhalb der in der Planzeichnung mit Planzeichen und M1 gekennzeichneten Fläche von 550 m², ist eine 2-reihige 
Maßnahme 1 (M1) - Anlegen einer Strauch-/Baumhecke

ostdeutsches Tief- und Hügelland (VK2)“ entsprechend Pflanzliste.
Zu verwenden sind Pflanzenarten des Vorkommensgebietes 2 „Mittel- und Grundstücksfläche anzupflanzen. 

Pro 1000 m² Grundstücksfläche sind mindestens 110 m² flächige Laubgehölze innerhalb der nicht überbaubaren 
Maßnahme 2 (M2) - Anlegen einer Gebüschfläche

Innerhalb der Abstandsgrünflächen ist eine dauerhafte Bodenbedeckung aus Rasen herzustellen.
Pflanzgebot 2 (Pg2) - Anpflanzungen innerhalb der privaten Abstandsgrünflächen

9. Nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)

ist gemäß § 21 Abs. 1 Satz 2 NatSchG LSA verboten.
Die Alleebäume entlang der Straße sind gemäß § 21 NatSchG LSA geschützt. Eine Beseitigung oder Zerstörung 

10. Vermerk

Das Plangebiet liegt im Hochwasserrisikogebiet (HQextrem) der Elbe. Hier gilt § 78b WHG.
Hochwasserrisikogebiet

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
5. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

9.1 Gehölzschutz

9.2 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Flächen

LR 3  Mittelspannungskabel (MITNETZ Strom mbH)
(Wasser- und Abwasserzweckverband „Elbe-Elster-Jessen“)LR 2  Trinkwasserversorgungsleitung

LR 1  Schmutzwasserdruckleitung (Wasser- und Abwasserzweckverband „Elbe-Elster-Jessen“)

für die jeweiligen Versorger gesichert.
In den in der Planzeichnung mit Planzeichen gekennzeichneten Flächen sind Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

11. Hinweise

von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG kommt.
Während der Bauphase ist von jedem Bauherrn selbst darauf zu achten, dass es zu keinem Auslösen 
Artenschutz

Sachsen-Anhalt (BodSchAG LSA) unverzüglich zu informieren.
Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Wittenberg gemäß § 3 Bodenschutz-Ausführungsgesetz 
Werden bei Erdarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen festgestellt, so ist die untere 
Bodenschutz

8. Örtliche Bauvorschriften (§ 85 BauO LSA i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)

sind nicht zulässig.
durch Einbringen einer Trennschicht, wie Folie, keine natürliche Niederschlagsversickerung ermöglichen, 
Reine Schottergärten, die großflächig mit Kies, Schotter und sonstigem Gesteinsmaterial bedeckt werden und 

8.1 Außenanlagengestaltung

8.2 Einfriedungen

Stabmattenzaun mit Sichtschutz nicht zulässig.
Entlang der öffentlichen Straßen sind massive Einfriedungen in Form von 2,0 m hohen Mauern oder 

(Siegel)

Fachdienst Bauordnung und Regionalentwicklung
Landkreis Wittenberg
...............................................................................    Lutherstadt Wittenberg, den ..................

    vom .......................... AZ: ...................................................... erteilt.
    wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde, Landkreis Wittenberg, Fachdienst Bauordnung und Regionalentwicklung
3. Die Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 56 Wohnbebauung "An der Ziegelei" im OT Klöden der Stadt Jessen (Elster) 
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Teil A: Planzeichnung

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

allgemeines Wohngebiet (WA)

Zahl der VollgeschosseII

Grundflächenzahl (GRZ) 

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

z.B. Abstandsmaß in m

Nutzungsschablone

2

o offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

1

3 4

0,4

6 - Pflanzgebot (Pg)

5 - Maßnahmengebot (M)

4 - Bauweise

3 - Grundflächenzahl (GRZ)

2 - Zahl der Vollgeschosse

1 - Art der baulichen Nutzung

SW-Druckleitung (nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6 BauGB)

3.00

private Grünfläche mit Zweckbestimmung "Abstandsgrün"

(nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6 BauGB)
mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastete Flächen 

Erhalt Bäume 

Rechtsgrundlagen

Quelle: Geobasis-DE / LVermGeo LSA, 2019

Lage im Raum

Plangrundlage

(ohne Maßstab)

VWT (nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6 BauGB)

Mittelspannungskabel (nachrichtliche Übernahme § 9 Abs. 6 BauGB)

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

z. B. M1 Maßnahme mit Nummierung

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

z. B. Pg2 Pflanzgebot mit Nummierung

5 6

90 Grad Winkel

WA II
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